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RS OGH 1979/3/30 1Ob10/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1979

Norm

AVG §68

Rechtssatz

Dem einfachen Gesetzgeber ist es nicht verwehrt vorzusehen, daß formell rechtskräftige Bescheide bei Eintritt

bestimmter im Gesetz vorgesehener Umstände wirkungslos oder durch einen anderen Bescheid zurückgekommen

oder abgeändert werden können.
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